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ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER EURAM BANK ZU ZAHLUNGSDIENST-LEIS-

TUNGEN FÜR VERBRAUCHER 

VERSION 4 / 2020

Im Folgenden finden Kunden der EURAM Bank, 

welche nach § 1 Abs 1 Z 2 Konsumentenschutz-

gesetz Verbraucher sind, Informationen über von 

der EURAM Bank angebotene Zahlungsdienst-

leistungen, welche aber die erforderlichen ver-

traglichen Vereinbarungen nicht ersetzen. 

1. DAS UNTERNEHMEN 

1.1 Informationen über das Unternehmen 

European American Investment Bank AG 

Schottenring 18 (Palais Schottenring), A-1010 

Wien 

 Telefon: +43 1 512 38 80 - 0 

 Fax: + 43 1 512 38 80 – 888 

 Email: office@eurambank.com 

 Internetadresse: www.eurambank.com  

 Gerichtsstand: Handelsgericht Wien 

 Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

 Firmenbuchnummer: FN 286544p 

 BIC (SWIFT)1: EUAAATWW 

 UID-Nummer2: ATU 63119949 

 DVR-Nummer: 1059602 

Aufsichtsbehörde: Österreichische Finanzmarkt-

aufsicht, Bereich Banken- und Wertpapierauf-

sicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien, Inter-

netadresse: www.fma.gv.at  

Kammer/Berufsverband: Wirtschaftskammer Ös-

terreich, Bundessparte Bank und Versicherung, 

Wiedner Hauptstraße 63, A-1040 Wien, Internet-

adresse: www.wko.at  

Hauptgeschäftstätigkeit: Kreditinstitut gemäß 

§ 1 Abs 1 Bankwesengesetz 

Technischer Service: Vertragspartner des Kunden 

ist ausschließlich die EURAM Bank. Diese be-

dient sich zur Erbringung von Serviceleistungen 

im Zusammenhang mit dem Konto des Kunden 

der CPB Software (Austria) GmbH, FN 174113z, 

Vorgartenstraße 206c, A-1020 Wien, Internet-

adresse: www.cpb-software.com, als Dienstleis-

ter. 

Anwendbare gewerbe- und berufsrechtliche Vor-

schriften sind insbesondere das Bankwesengesetz 

(BGBl Nr. 532/1993 in der geltenden Fassung) 

und das Wertpapieraufsichtsgesetz (BGBl. 

Nr. 753/1996 in der geltenden Fassung). 

                                                           
1 Bank Identifier Code = Internationaler Bankencode 

Diese gesetzlichen Vorschriften sind im Internet 

aufrufbar unter: www.ris.bka.gv.at. 

1.2. Konzession 

Die Österreichische Finanzmarktaufsicht hat der 

EURAM Bank eine Konzession zur Erbringung 

von Bankdienstleistungen erteilt, welche die EU-

RAM Bank berechtigt, Zahlungsdienstleistungen 

für ihre Kunde zu erbringen. 

2. ZAHLUNGSKONTOVERTRAG, GE-

SCHÄFTSBEDINGUNGEN UND KOSTEN 

2.1 Zahlungskontovertrag, allgemeine und be-

sondere Geschäftsbedingungen und Bedingun-

gen für die Teilnahme am EURAM e-Banking 

Vor Eröffnung eines Zahlungskontos erhält der 

Kunde die gegenständliche Informationsbro-

schüre und den Zahlungskontovertrag sowie fol-

gende Bedingungen und Informationen in der je-

weils gültigen Fassung, deren Geltung der Kunde 

bei Interesse an den jeweiligen Zahlungsdienst-

leistungen der EURAM Bank mit dieser zu ver-

einbaren hat: 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 

EURAM Bank 

 Geschäftsbedingungen für die Teilnahme am 

EURAM e-Banking 

Der Kunde kann jederzeit während der Vertrags-

laufzeit des Zahlungskontovertrages die neuerli-

che kostenlose Vorlage der Informationsbro-

schüre sowie der oben angeführten (zusammen-

fassend kurz genannten) „Bedingungen“ in Pa-

pierform oder auf einem anderen dauerhaften Da-

tenträger verlangen. 

Alle Bedingungen bilden die Basis für die Ge-

schäftsverbindung mit der EURAM Bank. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

gelten produktübergreifend. Im Gegensatz dazu 

finden die übrigen Geschäftsbedingungen nur bei 

den entsprechenden Produkten Anwendung. 

2.2 Änderungen des Zahlungskontovertrages 

und der Bedingungen 

Die EURAM Bank teilt dem Kunden Änderungen 

des Zahlungskontovertrages, der oben angeführ-

ten Bedingungen oder der zu einzelnen Zahlungs-
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dienstleistungen getroffenen Vereinbarungen spä-

testens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt 

ihrer Anwendung mit. Der Kunde hat die Mög-

lichkeit, den mitgeteilten Änderungen innerhalb 

der genannten Frist von zwei Monaten schriftlich 

zu widersprechen. Darauf sowie auf das Recht des 

Kunden, seine Rahmenverträge für Zahlungs-

dienste (insbesondere den Zahlungskontovertrag) 

vor dem Inkrafttreten der Änderungen kostenlos 

fristlos zu kündigen, wird die EURAM Bank den 

Kunden anlässlich der Änderungsmitteilung hin-

weisen.  

Die vereinbarte Anpassung der Entgelte aufgrund 

einer Änderung des Verbraucherpreisindex unter-

liegt nicht dieser Vorgehensweise. 

2.3 Laufzeit und Kündigung 

Der Zahlungskontovertrag und die zu den einzel-

nen Zahlungsdienstleistungen abgeschlossenen 

Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit ab-

geschlossen. Sie können vom Kunden jederzeit 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 

Monat taggleich kostenlos gekündigt werden. Die 

EURAM Bank kann den Zahlungskontovertrag 

und die zu den einzelnen Zahlungsdienstleistun-

gen abgeschlossenen Vereinbarungen ohne Vor-

liegen eines wichtigen Grundes jederzeit unter 

Einhaltung einer Frist von zwei Monaten kündi-

gen. 

2.4 Entgelte und Kosten 

Die dem Kunden von der EURAM Bank für Kon-

toführung und für vom Zahlungskontovertrag er-

fasste Zahlungsdienstleistungen in Rechnung ge-

stellten Entgelte und Kosten sind der Konditio-

nenübersicht zu entnehmen, welche dem Kunden 

zusammen mit dieser Informationsbroschüre aus-

gehändigt und Teil des Zahlungskontovertrages 

wird. 

Änderungen der Entgelte sind wie in Punkt 2.2 be-

schrieben möglich. Neben den in der Konditio-

nenübersicht ausgewiesenen Entgelten der EU-

RAM Bank fallen unter Umständen noch Baraus-

lagen an, welche die EURAM Bank in Ausfüh-

rung von Kundenaufträgen an Dritte zu bezahlen 

hat. Auch diese sind vom Kunden zu tragen. 

2.5 Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen einer von der EURAM Bank zu 

erbringenden Zahlungsdienstleistung erforder-

lich, Beträge in fremder Währung zu kaufen oder 

zu verkaufen, erfolgt der Kauf oder Verkauf durch 

die EURAM Bank anhand des im Zeitpunkt der 

Auftragsausführung aktuellen marktkonformen 

Devisenkurses, den die EURAM Bank ihren Kun-

den allgemein in Rechnung stellt. Die anlässlich 

dieses Vorganges anfallenden weiteren Entgelte 

der EURAM Bank sind der Konditionenübersicht 

zu entnehmen. 

2.6 Zinsen 

Die für Guthaben und Debetsalden vereinbarten 

Zinssätze sind der Konditionenübersicht zu ent-

nehmen. Eine Änderung der Zinssätze ist wie in 

Punkt 2.2 beschrieben möglich. 

3. KOMMUNIKATION MIT DER EURAM 

BANK 

3.1 Sprache 

Beim Abschluss von Verträgen und im Verkehr 

mit ihren Kunden bedient sich die EURAM Bank 

der deutschen Sprache. 

3.2 Kommunikationsmöglichkeiten 

Neben dem persönlichen Gespräch während der 

Öffnungszeiten der EURAM Bank stehen dem 

Kunden die unter Punkt 1.1 „Informationen über 

das Unternehmen“ genannten Möglichkeiten zur 

Kontaktaufnahme offen.  

3.3 Rechtsverbindliche Erklärungen und Mit-

teilungen 

Rechtlich relevante Korrespondenz zwischen der 

EURAM Bank und ihren Kunden werden – soweit 

keine andere Vereinbarung getroffen wurde – 

schriftlich (insbesondere auch über die Kontoaus-

züge) abgewickelt. 

Für die Autorisierung von Zahlungsaufträgen so-

wie für Anzeigen und Informationen im Zusam-

menhang mit Zahlungsaufträgen wird die für die 

jeweilige Zahlungsdienstleistung vereinbarte 

Form der Kommunikation verwendet. Dafür kom-

men – sofern der Kunde über die erforderliche 

technische Ausstattung wie Computer und Tele-

fonanschluss verfügt –  insbesondere in Betracht: 

 EURAM e-Banking unter Verwendung der 

dazu vereinbarten personalisierten Identifika-

tionsmerkmale (insbesondere Verfügernum-

mer, PIN bzw. TAN); 

 Telefax, E-Mail und Telefon (unter Nennung 

von Kundennummer und Losungswort); oder 

 sonstige elektronische Datenübermittlung, 

Postfach im EURAM e-Banking bzw. TIPAS 

unter Beachtung der dafür vereinbarten Si-

cherheitsvorkehrungen. 

4. DIENSTLEISTUNGEN DER EURAM 

BANK IM BEREICH DES ZAHLUNGSVER-

KEHRS 

4.1 Allgemeine Beschreibung der „Zahlungs-

dienste“ 

4.1.1 Auszahlungsgeschäft 
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Dienste, mit denen Barabhebungen von einem 

Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie alle für 

die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen 

Vorgänge 

4.1.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen 

Die Ausführung von Zahlungsvorgängen auf ein 

Zahlungskonto beim Kreditinstitut des Nutzers o-

der bei einem anderen Kreditinstitut 

4.1.2.1 Lastschriftgeschäft 

Die Ausführung von Lastschriften einschließlich 

einmaliger Lastschriften 

4.1.2.2 Zahlungskartengeschäft 

Die Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels 

einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen Instru-

mentes 

4.1.2.3 Überweisungsgeschäft 

Die Ausführung von Überweisungen einschließ-

lich Daueraufträgen 

4.2 Beschreibung der wesentlichen Merkmale 

der oben angeführten Zahlungsdienste 

4.2.1 Führung von Zahlungskonten einschließ-

lich Abwicklung der Barauszahlungen von die-

sen Konten 

Zahlungskonten sind Konten, die ausschließlich 

dem Zahlungsverkehr und nicht der Anlage von 

Geldern dienen. 

Bei Eröffnung eines Zahlungskontos hat der künf-

tige Kontoinhaber seine Identität nachzuweisen. 

Zahlungskonten werden unter dem Namen oder 

der Firma des Kontoinhabers und einer Nummer 

geführt. Diejenigen Personen, die für ein Zah-

lungskonto verfügungsberechtigt bzw. zeich-

nungsberechtigt sein sollen, haben bei der EU-

RAM Bank ihre Unterschrift zu hinterlegen. Die 

EURAM Bank wird schriftliche Dispositionen im 

Rahmen der Kontoverbindung mit dem Kunden 

aufgrund der hinterlegten Unterschriften zulas-

sen. 

Zur Verfügung über das Zahlungskonto ist ledig-

lich der Kontoinhaber berechtigt. Zu seiner Ver-

tretung sind nur jene Personen befugt, deren Ver-

tretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt 

oder denen ausdrücklich und schriftlich eine Voll-

macht zur Verfügung über dieses Zahlungskonto 

erteilt wurde. Sie haben ihre Identität und Vertre-

tungsberechtigung nachzuweisen. 

Der Kontoinhaber kann anderen Personen aus-

drücklich und schriftlich eine Zeichnungsberech-

tigung erteilen. Der Zeichnungsberechtigte ist 

ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf 

von Dispositionen über die Kontoforderung be-

fugt. Eine Bareinzahlung auf ein Zahlungskonto 

ist ausgeschlossen. Eine Barbehebung von einem 

Zahlungskonto ist durch eine berechtigte Person 

(Kontoinhaber, Zeichnungsberechtigter, Bevoll-

mächtigter usw.) nach entsprechender Legitimie-

rung bzw. Feststellung der Berechtigung möglich. 

4.2.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen 

4.2.2.1 Lastschriftgeschäft 

Bei einer Lastschrift erteilt der Kunde die Zustim-

mung gegenüber dem Zahlungsempfänger, des-

sen Kreditinstitut oder seinem eigenen Kreditin-

stitut, welche den Zahlungsempfänger berechtigt, 

das Zahlungskonto des Kunden in weiterer Folge 

zu belasten. 

Verfahren für die Durchführung von Lastschrif-

ten: 

 Einzüge gemäß Lastschriftverfahren 

 Einzüge gemäß Einzugsermächtigungsverfah-

ren bzw. SEPA Direct Debit 

Im Lastschriftverfahren erteilt der Zahlungs-

pflichtige über die EURAM Bank als kontofüh-

rende Bank dem Zahlungsempfänger einen Auf-

trag zur Durchführung der Einzüge. 

SEPA Direct Debit ist die grenzüberschreitende 

Einzugsermächtigung in EURO für den gesamten 

SEPA-Raum (Single Euro Payments Area).  

Im Einzugsermächtigungsverfahren bzw. SEPA 

Direct Debit erteilt der Zahlungspflichtige dem 

Zahlungsempfänger einen direkten Auftrag zur 

Durchführung der Lastschriften. Die EURAM 

Bank als kontoführende Bank des Zahlungspflich-

tigen wird in dieses Verfahren nicht involviert und 

führt hier ausschließlich die Buchung durch. 

Unterschiede der beiden Verfahren 

Beim Lastschriftverfahren besteht keine Rück-

rechnungsmöglichkeit, wenn das Kreditinstitut 

nachweisen kann, dass der Kunde die Information 

über den anstehenden Einzug mindestens vier 

Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom Kreditin-

stitut oder vom Zahlungsempfänger in einer ver-

einbarten Form erhalten hat oder der Kunde im er-

teilten Abbuchungsauftrag oder gegenüber dem 

Zahlungsempfänger den genauen Betrag der Last-

schrift autorisiert hat. 

Im Einzugsermächtigungsverfahren beträgt die 

Rückrechnungsfrist 56 Kalendertage. Kunden, 

von deren Zahlungskonto eingezogen wurde, kön-

nen innerhalb dieser Frist aufgrund eines Wider-

spruches jeden gebuchten Einzug ohne Angabe 

von Gründen rückrechnen lassen. 

4.2.2.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen 

mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnli-

chen Instrumentes 

a) Kreditkarten 
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Mittels einer Kreditkarte ist der Karteninhaber be-

rechtigt, nach Eingabe des persönlichen Codes – 

auch PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) 

genannt – oder gegen Abgabe seiner Unterschrift 

innerhalb des vereinbarten Einkaufsrahmens 

 bei den angeschlossenen Vertragsunterneh-

men durch Vorlage der Karte ohne Barzahlung 

Waren und Dienstleistungen zu beziehen; 

 bei den angeschlossenen Vertragsunterneh-

men ohne Vorlage der Karte und ohne Barzah-

lung deren Leistungen im Rahmen des Fern-

absatzes über schriftliche oder telefonische 

Bestellungen zu beziehen, falls dies das jewei-

lige Vertragsunternehmen ermöglicht; dies 

gilt auch für den Abschluss von Rechtsge-

schäften im Internet oder unter Zuhilfenahme 

eines mobilen Endgerätes (e-Commerce, m-

Commerce); 

 bei den dazu ermächtigten Kreditinstituten 

Bargeld im vereinbarten Ausmaß zu beheben; 

 bei speziell zur Abhebung mit der Karte ge-

kennzeichneten Geldausgabeautomaten im In- 

und Ausland mit der Bezugskarte und dem 

persönlichen Code Bargeld bis zum vereinbar-

ten Limit zu beziehen. 

 

b) EURAM e-Banking  

EURAM e-Banking ermöglicht dem Kunden 

durch Eingabe personalisierter Identifikations-

merkmale Abfragen zu tätigen, Aufträge zu ertei-

len, Dokumente hochzuladen und per E-Mail zu 

kommunizieren. 

 

Die Sicherheit des EURAM e-Banking wird 

durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung er-

höht. Somit wird für Sie als Kunde der Schutz vor 

unautorisierter Verwendung durch Dritte gewähr-

leistet. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei 

EURAM e-Banking besteht aus der Kombination 

einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) 

sowie einer einmalig generierten Transaktions-

nummer (TAN) und muss künftig nicht nur beim 

Auslösen eines elektronischen Zahlungsvorgan-

ges erfolgen, sondern auch, wenn 

 Sie online auf Ihr Zahlungskonto zugrei-

fen möchten,  

 Sie elektronisch auf Informationen be-

treffend ihr Zahlungskonto zugreifen 

möchten oder  

 andere Vorgänge elektronisch ausgelöste 

werden sollen, die einen besonderen 

Schutz benötigen.  

Sie haben durch Open Banking auch die Mög-

lichkeit über Drittdienstleister (so genannte 

„Third Party Provider“ oder „TPP“) Zugang zu 

Ihrem Zahlungskonto zu erlagen und Zahlungs-

dienste in Anspruch zu nehmen. 

Die PSD2 verlangt, dass Drittdienstleistern tech-

nischer Zugang zu den Zahlungskonten ihrer 

Kunden ermöglicht wird, sofern vom betreffen-

den Kontoinhaber ein Auftrag vorliegt. Unter 

Drittdienstleistern (TPP) versteht man etwa an-

dere Banken oder Fintecs, die bei einer europäi-

schen Aufsichtsbehörde registriert sein müssen. 

Dieser Zugang wird nur eingeräumt, wenn Sie als 

Kunde bankseitig ausdrücklich Ihre Zustimmung 

abgeben. Sie haben somit die volle Kontrolle und 

können somit die Zustimmung im Online Banking 

Tool jederzeit widerrufen. 

Details zu Drittanbietern 

Banken müssen eine sichere technische Schnitt-

stelle für verschiedene Zahlungsdienstleistungen 

bieten: 

Kontoinformationsdienstleister („KID“) erhalten 

im Auftrag des Kontoinhabers von der Euram 

Bank Kontoinformationen (zB. Umsätze). 

Zahlungsauslösedienstleister (“ ZAD“) können 

im Auftrag des Kontoinhabers bei der Euram 

Bank Zahlungsaufträge auslösen.  

Zahlungsinstrumentedienstleister („ZID“) dürfen 

nach Zustimmung bei Euram Bank die Verfügbar-

keit eines Geldbetrages abfragen. 

Bei jedem Verbindungsaubau zur Euram Bank 

muss sich der Drittdienstleister dem Kunden ge-

genüber identifizieren.  

 

Die bestehenden Sicherheitsmerkmale wie Verfü-

gernummer, PIN bzw. TAN welche Sie für Ihr 

EURAM e-Banking (über PC oder mobiles End-

gerät) verwenden, gelten auch für diese neuen 

Kontozugriffsmöglichkeiten. Für Aktionen, die 

auf den Bildschirmmasken innerhalb unserer 

technischen Bankinfrastruktur (redirect) eine 

TAN-Eingabe erfordern, werden alle auch im EU-

RAM e-Banking möglichen Methoden (wie z.B. 

SMS-TAN) unterstützt.  

 

Unter redirect ist zu verstehen, dass Sie zwecks 

elektronischer Autorisierung von Aufträgen (Zu-

stimmungserklärungen, Zahlungsaufträge) die 

über Drittdienstleister erteilt wurden auf einer ei-

genen Bildschirmmaske innerhalb unserer techni-

schen Bankinfrastruktur umgeleitet werden (= 
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„redirect"). Dort werden die Daten vor Ihrer Frei-

gabe angezeigt. Nach erfolgreicher Autorisierung 

werden Sie von unserer technischen Bankinfra-

struktur automatisch abgemeldet.  

 

Zu keiner Zeit müssen Sie Ihre Sicherheits-

merkmale (PIN, Verfügernummer, TAN) an 

Dritte weitergeben. 

 

Für die Nutzung eines Service eines Drittdienst-

leisters müssen Sie mit diesem eine direkte Ver-

einbarung treffen, welche wir als Euram Bank al-

lerdings nicht kennen. Der Drittdienstleister muss 

daher über ein elektronisches Zertifikat verfügen, 

mit dem er sich bei jedem Verbindungsaufbau zur 

Euram Bank ausweist. 

 

Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen wir 

jederzeit zu den banküblichen Öffnungszeiten zur 

Verfügung und verbleiben  

 

4.2.2.3 Überweisungsgeschäft (auch in Form 

von Daueraufträgen) 

Überweisungsaufträge müssen den Zahlungs-

dienstleister des Empfängers (Bankleitzahl bzw. 

Bank Identifier Code (BIC)) und die Kontonum-

mer bzw. die International Bank Account Number 

(IBAN) des Zahlungsempfängers enthalten. Diese 

Angaben stellen den "Kundenidentifikator" dar. 

Zusätzlich können Name des Auftraggebers und 

der Name des Zahlungsempfängers angeführt 

werden.  Der im Überweisungsauftrag angege-

bene Verwendungszweck ist für die EURAM 

Bank in jedem Fall unbeachtlich. 

Überweisungsaufträge können vom Kunden 

schriftlich oder elektronisch mittels EURAM e-

Banking, wie mit der EURAM Bank vereinbart, 

erteilt werden. 

Die EURAM Bank ist jedoch auch berechtigt, 

mittels Telekommunikation (insbesondere telefo-

nisch, per e-mail oder mittels Telefax) erteilte 

Überweisungsaufträge durchzuführen. Zur 

Durchführung solcher Aufträge ist die EURAM 

Bank nur dann verpflichtet, wenn der Kunde dies 

mit der EURAM Bank vereinbart hat. 

Die EURAM Bank ist nur dann zur Durchführung 

eines Überweisungsauftrages verpflichtet, wenn 

dafür auf dem Konto des Kunden vollständige De-

ckung (Guthaben, Kontorahmen) vorhanden ist. 

Die SEPA-Überweisung ist das einheitliche eu-

ropäische Zahlungsverkehrsprodukt für Inlands- 

sowie grenzüberschreitende Euro-Überweisungen 

im gesamten SEPA-Raum (Single Euro Payments 

Area). 

Ein Dauerauftrag ist ein einmaliger, schriftlicher 

oder elektronischer Auftrag eines Kunden, einen 

gleichbleibenden Betrag in Abständen oder zu fi-

xen Terminen auf ein bestimmtes Konto zu über-

weisen. Er kann befristet oder unbefristet erteilt 

werden. 

5. SORGFALTSPFLICHTEN BEI ZAH-

LUNGSINSTRUMENTEN UND SPERRE 

VON ZAHLUNGSINSTRUMENTEN 

5.1 Sorgfaltspflichten des Kunden bei Zah-

lungsinstrumenten 

Der Kunde hat bei der Nutzung und nach Erhalt 

eines Zahlungsinstrumentes alle zumutbaren Vor-

kehrungen zu treffen, um die personalisierten Si-

cherheitsmerkmale (insbesondere PIN, TAN, 

etc.) und das Zahlungsinstrument (z.B. Kredit-

karte) vor unbefugtem Zugriff zu schützen (eine 

genaue Beschreibung der Zahlungsinstrumente 

und der personalisierten Sicherheitsmerkmale ist 

dem Punkt 4.2.2.2 zu entnehmen). 

Der Kunde ist auch im eigenen Interesse ver-

pflichtet, das Zahlungsinstrument sorgfältig zu 

verwahren und die personalisierten Sicherheits-

merkmale geheim zu halten. bei der Verwendung 

der personalisierten Sicherheitsmerkmale ist da-

rauf zu achten, dass diese nicht von Dritten ausge-

späht werden können. 

5.2 Sperre von Zahlungsinstrumenten 

5.2.1 Sperre durch die EURAM Bank 

Die EURAM Bank kann ein Zahlungsinstrument 

sperren, wenn  

 objektive Gründe im Zusammenhang mit der 

Sicherheit des Zahlungsinstrumentes dies 

rechtfertigen; 

 der Verdacht einer nicht autorisierten oder be-

trügerischen Verwendung des Zahlungsinstru-

mentes besteht; 

 wenn der Kunde seinen Zahlungspflichten im 

Zusammenhang mit einer mit dem Zahlungs-

instrument verbundenen Kreditlinie nicht 

nachgekommen ist, und entweder die Erfül-

lung dieser Zahlungspflichten aufgrund einer 

Verschlechterung oder Gefährdung der Ver-

mögensverhältnisse des Kunden oder eines 

Mitverpflichteten gefährdet ist oder beim 

Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 

ist oder diese unmittelbar droht. 

Die EURAM Bank wird den Kunden möglichst 

vor, spätestens unverzüglich nach der Sperre da-

von unterrichten. Diese Unterrichtung kann je-

doch unterbleiben, wenn sie objektiven Sicher-

heitserwägungen zuwiderlaufen oder eine gericht-

liche oder behördliche Anordnung verletzen 



 
 

6 | S e i t e  
 

würde. Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zah-

lungsinstrumentes die Bedingungen für dessen 

Ausgabe und Nutzung einzuhalten. 

 

5.2.2 Sperre durch den Kunden 

Den Verlust oder Diebstahl, die missbräuchliche 

Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 

Nutzung eines Zahlungsinstrumentes sowie des 

EURAM e-Banking hat der Kunde unverzüglich, 

sobald er davon Kenntnis erlangt, der EURAM 

Bank persönlich, schriftlich oder telefonisch an-

zuzeigen. 

Für die Entgegennahme von Sperrmeldungen 

steht die Telefonnummer +43 (01) 512 38 80-0 

während der Öffnungszeiten der EURAM Bank 

zur Verfügung. 

6. AUTORISIERUNG UND AUSFÜHRUNG 

VON ZAHLUNGSAUFTRÄGEN 

6.1 Autorisierung, Widerruf und Ablehnung 

von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag gilt für die EURAM Bank 

nur dann als autorisiert, wenn der Kunde dem je-

weiligen Zahlungsvorgang in der mit ihm für die-

sen Zweck vereinbarten Form und unter Verwen-

dung eines dafür mit ihm vereinbarten Zahlungs-

instrumentes zugestimmt hat. Gerichtliche oder 

behördliche Aufträge können diese Zustimmung 

ersetzen. 

Die Zustimmung kann vom Kunden widerrufen 

werden 

 bis der Zahlungsauftrag des Kunden bei der 

EURAM Bank eingelangt ist; 

 oder – im Fall einer Vereinbarung eines Aus-

führungsdatums in der Zukunft – vor dem 

Ende des Geschäftstages, der vor dem verein-

barten Tag liegt. Lastschrift und Einzugser-

mächtigungen können vom Kunden spätestens 

zum Ende des Geschäftstages vor dem verein-

barten Belastungstag widerrufen werden; 

 oder – im Fall einer Vereinbarung eines Dau-

erauftrages – drei Geschäftstage vor dem Ende 

des Geschäftstages, der vor dem vereinbarten 

Tag liegt.  

Die EURAM Bank kann die Ausführung eines au-

torisierten Zahlungsauftrages nur ablehnen, wenn 

 dieser nicht alle im Zahlungskontovertrag und 

den Bedingungen festgelegten Voraussetzun-

gen erfüllt (insbesondere, wenn die erforderli-

chen Angaben fehlen oder es an der notwendi-

gen Deckung durch Kontoguthaben oder of-

fene Kreditlinie fehlt), oder 

 die Ausführung gegen gemeinschaftsrechtli-

che oder innerstaatliche Regelungen oder ge-

gen eine richterliche oder behördliche Anord-

nung verstoßen würde, oder 

 ein begründeter Verdacht besteht, dass die 

Ausführung eine strafbare Handlung darstel-

len würde. 

 

6.2 Durchführung/Dauer von Zahlungsaufträ-

gen 

Bei Zahlungsvorgängen in Euro stellt die EU-

RAM Bank sicher, dass der Betrag, der Gegen-

stand des Zahlungsvorganges ist, spätestens einen 

Geschäftstag nach Einlangen des Zahlungsauftra-

ges beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-

fängers mit Sitz im SEPA-Raum einlangt. 

Für in Papierform erteilte Zahlungsaufträge wer-

den die oben angeführten Fristen jeweils um einen 

weiteren Geschäftstag verlängert. 

Für Zahlungsvorgänge innerhalb des SEPA-Rau-

mes, die nicht auf Euro, sondern auf eine andere 

Währung eines Staates im SEPA-Raum lauten, 

beträgt die Ausführungsfrist maximal vier Ge-

schäftstage. 

Bei Zahlungsaufträgen zu Gunsten von Empfän-

gerkonten, die bei Instituten außerhalb des SEPA-

Raumes geführt werden, oder bei Zahlungsaufträ-

gen in anderen Währungen als Euro oder einer 

Währung eines SEPA-Raumes, ist die EURAM 

Bank verpflichtet, für die schnellstmögliche Bear-

beitung des Zahlungsauftrages Sorge zu tragen. 

6.3 Haftung der EURAM Bank für nicht er-

folgte oder fehlerhafte Ausführung von Zah-

lungsaufträgen 

Die EURAM Bank haftet ihrem Kunden bei Zah-

lungsaufträgen in Euro oder der Währung eines 

Staates des SEPA-Raumes zu Gunsten eines im 

SEPA-Raum geführten Empfängerkontos für die 

ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung 

des Zahlungsvorganges bis zum Eingang des Be-

trages beim Zahlungsdienstleister des Empfän-

gers. 

Bei Zahlungsaufträgen zu Gunsten von Empfän-

gerkonten, die bei Instituten außerhalb des SEPA-

Raumes geführt werden, oder bei Zahlungsaufträ-

gen, die nicht in Euro oder der Währung Staates 

im SEPA-Raum durchgeführt werden, ist die EU-

RAM Bank verpflichtet, für die schnellstmögliche 

Bearbeitung des Zahlungsauftrages Sorge zu tra-

gen und hierfür – sofern vom Kunden nicht vor-

gegeben – geeignete weitere Zahlungsdienstleis-

ter einzuschalten. 
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Ab dem Eingang des Betrages haftet der Zah-

lungsdienstleister des Zahlungsempfängers die-

sem gegenüber für die ordnungsgemäße weitere 

Ausführung des Zahlungsvorganges. 

Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfän-

ger oder über diesen ausgelöst, haftet dessen Zah-

lungsdienstleister gegenüber dem Zahlungsemp-

fänger 

 für die ordnungsgemäße Übermittlung des 

Zahlungsauftrages an den Zahlungsdienstleis-

ter des Zahlers und 

 für die Bearbeitung des Zahlungsvorganges 

entsprechend seinen Pflichten betreffend 

Wertstellung und Verfügbarkeit. 

6.4 Informationen zu einzelnen Zahlungsvor-

gängen 

Die EURAM Bank wird dem Kunden unmittelbar 

nach Ausführung eines Zahlungsvorgangs auf 

dem mit ihm für diesen Zweck vereinbarten Kom-

munikationsweg nachfolgende Informationen zu-

senden: 

 Eine Referenz, die die Identifizierung des be-

treffenden Zahlungsvorganges ermöglicht, so-

wie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungs-

empfänger; 

 den gegenständlichen Betrag in der Währung, 

in der das Zahlungskonto des Kunden belastet 

wird, oder in der Währung, die im Zahlungs-

auftrag verwendet wird; 

 gegebenenfalls den dem Zahlungsvorgang zu 

Grunde gelegten Wechselkurs; und 

 das Wertstellungsdatum der Belastung oder 

das Datum des Einganges des Zahlungsauftra-

ges. 

Des Weiteren wird die EURAM Bank dem Kun-

den auf dem gleichen Weg eine Aufstellung der 

im Vormonat für die Abwicklung von Zahlungs-

vorgängen angefallenen Entgelte auf Anfrage zur 

Verfügung stellen. Diese Informationen werden 

dem Kunden sowohl als Auftraggeber als auch als 

Zahlungsempfänger auf Anfrage zur Verfügung 

gestellt. 

6.5. Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag ist bei der EURAM Bank 

noch am selben Tag eingegangen, wenn der Auf-

trag bei der EURAM Bank an einem Geschäftstag 

bis zu den aus der nachstehenden Aufstellung er-

sichtlichen Zeitpunkten (Cut-off-Termin) ein-

langt. Langt ein Zahlungsauftrag nicht an einem 

Geschäftstag oder nach den nachstehend genann-

ten Uhrzeiten ein, so gilt dieser als erst am nächs-

ten Geschäftstag eingegangen. Geschäftstage der 

EURAM Bank sind Montag bis Freitag, ausge-

nommen (Landes-)Feiertage und der 24. Dezem-

ber. Karfreitag ist kein Geschäftstag (im Sinne des 

Zahlungsverkehrs). 

Annahmezeit für taggleiche Ausführung aller 

Auftragsarten: 

(i) Für Überweisungen in Euro bis 14:00 Uhr 

(ii) Für Überweisungen in anderen Währungen bis 

13:00 Uhr 

7. HAFTUNG UND ERSTATTUNGS-

PFLICHT IM ZUSAMMENHANG MIT 

ZAHLUNGSAUFTRÄGEN 

7.1 Vom Kunden nicht autorisierte Zahlungs-

vorgänge 

7.1.1 Berichtigung der Kontobelastung 

Wurde ein Zahlungsauftrag zu Lasten eines Kun-

denkontos ohne Autorisierung durch den Kunden 

durchgeführt, so wird die EURAM Bank unver-

züglich das belastete Konto des Kunden wieder 

auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne den 

nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden 

hätte, d.h. insbesondere die Belastung des Kontos 

mit dem Betrag des Zahlungsvorganges mit Wert-

stellung der Belastung rückgängig machen. Der 

Kunde hat die EURAM Bank unverzüglich zu un-

terrichten, sobald er einen von ihm nicht autori-

sierten Zahlungsvorgang festgestellt hat. Das 

Recht des Kunden auf Berichtigung endet spätes-

tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung. 

7.2 Haftung des Kunden 

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungs-

vorgänge auf der missbräuchlichen Verwendung 

eines Zahlungsinstrumentes, so ist der Kunde der 

EURAM Bank zum Ersatz des gesamten ihr dar-

aus entstandenen Schadens verpflichtet, wenn der 

Kunde den Eintritt des Schadens 

(i) in betrügerischer Absicht ermöglicht hat, oder 

(ii) durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Ver-

letzung der ihn im Zusammenhang mit der 

sorgfältigen Verwahrung von Zahlungsinstru-

menten treffenden Pflichten herbeigeführt hat. 

Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrlässig 

verletzt (beging er eine Sorgfaltswidrigkeit, die 

auch bei einem durchschnittlich sorgfältigen 

Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist 

die Haftung des Kunden für den Schaden auf den 

Betrag von € 150,– beschränkt. 

Die Haftung des Kunden entfällt (ausgenommen 

im oben in (i) angesprochenen Fall) für Zahlungs-

vorgänge, die nach seinem Auftrag an die EU-

RAM Bank, das Zahlungsinstrument zu sperren, 

mittels dieses Zahlungsinstrumentes veranlasst 

werden. 
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7.3 Erstattung eines autorisierten, durch den 

Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvor-

ganges 

Der Kunde hat gegen die EURAM Bank einen 

Anspruch auf Erstattung des vollständigen Betra-

ges eines autorisierten, von einem oder über einen 

Zahlungsempfänger ausgelösten und bereits aus-

geführten Zahlungsvorganges. 

Beim Einzugsermächtigungsverfahren bzw. 

SEPA Direct Debit beträgt die Rückrechnungs-

frist 56 Kalendertage. Kunden, von deren Zah-

lungskonto eingezogen wurde, können innerhalb 

dieser Frist aufgrund eines Widerrufs jeden Ein-

zug ohne Angabe von Gründen Rückrechnen las-

sen. 

Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 

Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung 

wird innerhalb von zehn Geschäftstagen entspro-

chen. 

8. BESCHWERDEN 

Die EURAM Bank bemüht sich selbstverständ-

lich, den Kunden hinsichtlich aller Anliegen, 

Wünsche und Bedürfnisse in allen Belangen des 

Bankgeschäftes bestmöglich zu betreuen. Sollte 

der Kunde dennoch Grund für eine Beschwerde 

haben, wird die EURAM Bank dieser Beschwerde 

umgehend nachgehen. Zu diesem Zweck können 

sich Kunden entweder an ihren Kundenberater o-

der – wenn auf diesem Weg keine zufriedenstel-

lende Erledigung erreicht werden kann – schrift-

lich per e-mail an das Beschwerdemanagement 

der EURAM Bank unter beschwerde@euram-

bank.com wenden. 

Ferner hat der Kunde die Möglichkeit, sich mit 

bestimmten Beschwerden an die Gemeinsame 

Schlichtungsstelle der Österreichischen Kredit-

wirtschaft zu wenden bzw. damit die Österreichi-

sche Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 

A-1090 Wien zu befassen. 

9. AUSSERGERICHTLICHE SCHLICH-

TUNG 

Die österreichische Kreditwirtschaft hat eine ge-

meinsame Schlichtungsstelle eingerichtet, um be-

stimmte Beschwerdefälle außergerichtlich zu 

schlichten. An diese Schlichtungsstelle kann sich 

der Kunde im Streitfall wenden. 

Die Kontaktdaten der Gemeinsamen Schlich-

tungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft 

lauten: 

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, Internet-

adresse: www.bankenschlichtung.at 

Diese Schlichtungsstelle ist zuständig für Be-

schwerden zu 

 grenzüberschreitenden Überweisungen, 

 Geschäften mit elektronischen Zahlungsin-

strumenten, 

 dem elektronischen Geschäftsverkehr, 

 grenzüberschreitenden Zahlungen in Euro, 

 dem Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, 

 mangelnder Information bei der Vergabe von 

Wohnkrediten, 

 dem Verhaltenskodex beim Wechsel von 

Konten, und 

 der Verbraucherkreditschutzrichtlinie. 
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